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Verkehrsgeschehen

- Liegengebliebenes Fahrzeug –
(Stadt Dessau-Roßlau)

Als am Samstag, dem 18.06.2022, kurz vor Mitternacht, ein 21jähriger Fahrer seinen PKW Mercedes Benz an einer Kreuzung
auf der B 185 wenden wollte, um zum Tanken auf das Gelände einer Tankstelle im Bereich der Oranienbaumer Chaussee zu
fahren, blieb er wegen leerem Tank auf der Fahrbahn stehen. Das Fahrzeug wurde durch Polizeibeamte abgesichert bis
Freunde des Fahrers ihm einen Kanister mit Kraftstoff brachten und er seine Fahrt fortsetzen konnte.

 

- Aufgebrochene Fahrbahn –
(Landkreis Wittenberg)

Am Sonntag, dem 19.06.2022, in den Nachmittagsstunden kam es auf Grund der hohen Temperaturen zu Aufbrüchen der
Fahrbahnplatten im Bereich der BAB 9, Richtungsfahrbahn München, km 61,79 – 61,82. Hier hob sich die besagte Fahrbahn
an und es kam auf Grund des Überfahrens der Stellen durch Fahrzeuge zu Brüchen.

Besonders betroffen sind die Standspur, die rechte und die mittlere Richtungsfahrbahn, sodass eine einspurige
Verkehrsführung aktuell gegeben ist.

Die besonders betroffenen Fahrspuren wurden abgesperrt und werden nun repariert. Mit Einschränkungen bis Donnerstag,
den 23.06.2022, ist zu rechnen.

- Fahren unter dem Einfluss von Alkohol -
(Landkreis Wittenberg)

Kurz vor Mitternacht am Sonntag, den 19.06.2022, wurde durch die Besatzung eines Funkstreifenwagens ein LKW auf der



BAB 9, Höhe Abfahrt Dessau – Ost in Richtung Berlin, fahrenderweise festgestellt. Der Fahrzeugführer fuhr starke
Schlängellinien.

Die Polizeibeamten versuchten, den LKW auf einen Parkplatz zu lotsen, was zunächst nicht gelang. Erst an der Abfahrt
Coswig gelang ein Anhalten und die nachgelagerte Kontrolle.

Bei dieser wurde erheblicher Alkoholgeruch beim 58jährigen Fahrzeugführer festgestellt. Ein anschließender Atemalkoholtest
ergab einen Wert von 2,59 Promille.

Es wurde eine Blutprobenentnahme realisiert und sein Führerschein einbehalten sowie die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen des Führens eines Fahrzeuges unter Alkoholeinwirkung ermittelt.


